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Berghange des _‘7anz'ßulus, umfafft einen Theil des transtiberifchen Rom und bietet,
namentlich bei Sonnenuntergang, fchöne und weite Ausblicke auf die ewige Stadt,
auf Campagna und Gebirge.

c) Ausftattung.

Wie die Wohnungen und die Stadtf’trafsen der praktifchen und künftlerifchen
Ausf’cattung bedürfen, um den Anforderungen der Zweckmäfsigkeit und der Schön-
heit zu entfprechen, fo nicht minder die Parkanlagen. Bei letzteren iPc die auf-
merkfame Ausflattung um fo mehr am Platze, je geringer die Ausdehnung der
Anlage, je weniger in Folge deffen die wirkliche Nachbildung der freien Natur mög-
lich if’c, befonders alfo bei den eigentlichen Stadtgärten und bei den unter d und e

des vorigen Kapitels befprochenen

Schmuck- und Erholungsplätzen.
Die der Naturnachbildung

hinzuzufügenden Ausflattungs-
fiücke find entweder gärtnerifcher

oder baukünltlerifcher und figür-

licher Art. Erftere werden ihre

erfchöpfende Darftellung in einem

Lehrbuch der Gartenkuni‘c, letztere

in einem Werke über’ Garten-
Architektur finden. An diefer
Stelle handelt es fich nur um eine
kurze Kennzeichnung derfelben.

ZurgärtnerifchenAusftattung
gehören Blumenftücke aller Art
(vergl. Art. 625 u. 626, Fig. 797 bis
8I4, S. 471 bis 477 u. 842), Zier-

teiche und Wafferkünfle, Grotten
und Irrgänge, Lauben und Sitz-

ij plätze; ferner Blumenftänder aus
' Eifen und Holz, aus todten Baum—

, Ptümpfen und Felsf‘cücken; ver—
Springbrunnenbecken im Park. einzelte Felsf’tücke und Findlinge,

mit Farren, Moos und Schling-
pflanzen bewachfen; auch Schlinggewächfe an Mauern und Bäumen.

Die Architektur kommt zur Geltung an Gartenmöbeln aller Art, an Treppen
und Terraffen, an Laufbrunnen und Springbrunnen (Fig. 848 bis 851), an Waffer-
leitungs- und Beleuchtungsgegenfiänden (Fig. 852 u. 853), an Brücken, Cascaden,
Ruhefitzen, Wandelhallen und Veranden, an Warnungs— und Anzeigetafeln (Fig. 854,
855 u. 856), an Schildern und Wegweifern (Fig. 857), an Einfriedigungen und
Thoren, an Pavillons, Schutzdächern, Säulenhallen, Ausfichtstempeln’und fonfligen
Belvederen, an Behaufungen für Schwäne, Enten und fonftige Vögel, an kleinen
und grofsen Gebäuden für die Zwecke des Wohnens, der Erfrifchung, der Unter-
haltung 132).

Fig. 848.

Fig. 850.

  
132) Siehe auch Theil IV, Halbband 4 diefes »Handbuches« (Abth. IV, Abfchu. 2, Kap. 2: Volksbelufligungs-Gärten

und fonftige gröfsere Anlagen für öffentliche Luftbarkeit).
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